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Dieser Vergütungsbericht erläutert das Vergü-
tungssystem der Arbonia (Kapitel A) und 
dessen Anwendung im Berichtsjahr 2018 
(Kapitel B). Der Vergütungsbericht entspricht 
den heutigen Corporate Governance-Standards 
und ist gemäss der Verordnung gegen über-
mässige Vergütungen bei börsenkotierten 
Aktiengesellschaften (VegüV) und dem An-
hang 1 des Swiss Code of Best Practice for 
Corporate Governance verfasst worden. Die 
quantitativen Angaben gemäss Art. 14 – 16 
VegüV finden sich in Kapitel B. Diese Angaben 
wurden von der Revisionsstelle der Arbonia 
geprüft. Die entsprechende Prüfbestätigung ist 
auf Seite 85 zu finden.

VERGÜTUNGS-
BERICHT
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A Das Vergütungssystem der Arbonia

1. Grundsätze des Vergütungssystems

Das Vergütungssystem und die Ausgestaltung der be-
ruflichen Vorsorge basiert auf der Überzeugung, dass 
der Erfolg eines Unternehmens wesentlich von der 
Qualität und dem Engagement der Mitarbeitenden 
abhängt. Die Arbonia möchte mit ihrem Vergütungs-

system und mit den darauf basierenden Gesamtvergü-
tungen Mitarbeitende mit den nötigen Fähigkeiten 
und Eigenschaften gewinnen, behalten und motivie-
ren, Leistungen auf konstant hohem Niveau zu erbrin-
gen. Das Vergütungssystem ist so ausgestaltet, dass 
die Interessen der Spitzenkräfte mit den Interessen 
des Konzerns und denen der Aktionäre übereinstim-
men.

Verwaltungsrat Konzernleitung

Fixe Vergütung Basishonorar plus Zulagen für Ausschusspräsidi-
en und Mitgliedschaften in Ausschüssen.1 
Mind. 50% des Honorars in auf 4 Jahre 
gesperrten Aktien 2

Basissalär inkl. Lohnnebenleistungen in bar 3 

aufgrund der individuellen Einstufung 
(Funktion, Erfahrung, Fähigkeiten)

Variable Vergütung Keine Vergütung in % vom Basissalär abhängig 
von finanziellen Zielen. 
50% der variablen Vergütung in auf 4 Jahre 
gesperrten Aktien 4

Vorsorge  /  
Nebenleistungen

Pauschalspesen Pauschalspesen, Geschäftswagenregelung, 
Altersvorsorge

1  Der Präsident des Verwaltungsrats verzichtet auf eine Entschädigung für seine Tätigkeit in beiden Ausschüssen (vgl. Ziffer 3.1).
2  Ein Verwaltungsrat, welcher Wohnsitz in den USA hat, erhält sein Honorar ausschliesslich in bar (vgl. Ziffer 3.4).
3  Der Präsident und Delegierte des Verwaltungsrats erhält in seiner Funktion als CEO a.i. eine fixe Vergütung,  

welche sowohl einen Baranteil als auch einen Anteil in vorübergehend gesperrten Aktien enthält (vgl. Ziffer 4.1).
4  Der Präsident und Delegierte des Verwaltungsrats verzichtet in seiner Funktion als CEO a.i. auf eine variable Vergütung (vgl. Ziffer 4.2).

Vergütungsmodell im Berichtsjahr für Verwaltungsrat und Konzernleitung
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nicht angehörenden Mitglieder des Verwaltungsrats 
erhalten die Sitzungsprotokolle und werden vom Vor-
sitzenden des Nominations- und Vergütungsausschus-
ses anlässlich der jeweils nächsten Sitzung des Ge-
samtverwaltungsrats über die wesentlichen Beschlüsse 
und Massnahmen in Bezug auf den Vergütungspro-
zess und das Vergütungssystem informiert. Der Nomi-
nations- und Vergütungsausschuss tagte im Berichts-
jahr dreimal.

3. Die Vergütung des Verwaltungsrats

Im Jahr 2016 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die 
Abstimmungen über die Vergütungen künftig retros-
pektiv durchzuführen. Anlässlich der Generalver-
sammlung vom 12. April 2019 wird über den Gesamt-
betrag der Mitglieder des Verwaltungsrats für das 
gleichentags zu Ende gehende Amtsjahr 2018 / 2019 
retrospektiv abgestimmt. Der Verwaltungsrat wird am 
12. April 2019 den Antrag stellen, die Gesamtvergü-
tung des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 
994‘000 retrospektiv für das Amtsjahr 2018 / 2019 zu 
genehmigen.

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
setzt sich im Berichtsjahr aus folgenden Bestandteilen 
zusammen:

3.1 Fixe Vergütung

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre 
gesamte Verwaltungsratstätigkeit eine fixe Vergü-
tung. Diese blieb im Amtsjahr 2018 / 2019 unverän-
dert. Die Honorarbasis für das Amt des Verwaltungs-
ratspräsidenten beträgt CHF 240‘000. Der 
Vizepräsident erhält ein Honorar von CHF 80‘000, die 
übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ein 
Honorar von je CHF 60‘000. Zusätzlich zu dieser Ent-
schädigung erhalten der Vorsitzende des Nomina-
tions- und Vergütungsausschusses und der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses für ihre Tätigkeit im 
jeweiligen Ausschuss je CHF 20‘000. Jedes weitere 
Ausschussmitglied hat Anspruch auf CHF 10‘000 pro 
Amtsjahr. Der Verwaltungsratspräsident verzichtet auf 
eine Entschädigung für seine Tätigkeit in den beiden 
Ausschüssen bzw. betrachtet diese als in seinem vor-
genannten Honorar in Höhe von CHF 240‘000 mit 
enthalten.

2. Organisation und Kompetenzen 

Der Vergütungsausschuss nimmt auch die Aufgaben 
des Nominationsausschusses wahr. Der Vergütungs- 
und Nominationsausschuss ist zuständig für die Ver-
gütungspolitik des Konzerns, insbesondere auf obers-
ter Unternehmensebene, und unterstützt den 
Verwaltungsrat bei der Identifikation und Auswahl 
von Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Kon-
zernleitung. Die Aufgaben und Kompetenzen des No-
minations- und Vergütungsausschusses sind in den 
Statuten (www.arbonia.com/de/unternehmen/corpo-
rategovernance), im Organisations- (www.arbonia.
com/de/unternehmen/organisation) und Kompetenz-
reglement festgelegt. Der Ausschuss stellt Anträge 
zum Entscheid an den Verwaltungsrat bzw. gibt Vor-
schläge und Empfehlungen ab.

Zu den Aufgaben gehören u.a.

– Periodische Überprüfung der Gehaltspolitik und des 
Vergütungssystems

– Jährliche Überprüfung der festen Vergütung des 
Verwaltungsrats

– Jährliche Überprüfung der festen und variablen Ver-
gütung der Konzernleitung

– Leistungsbeurteilung der Konzernleitungsmitglieder
– Identifizierung von Kandidaten für den Verwal-

tungsrat und die Konzernleitung
– Festlegung der Grundsätze für die Führung und 

Entwicklung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Konzernleitung

Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusam-
men. Zwei Mitglieder des Nominations- und Vergü-
tungsausschusses sind nicht exekutiv und unabhän-
gig. Alexander von Witzleben, Mitglied des 
Nominations- und Vergütungsausschusses, wurde am 
1. Juli 2015 zum Delegierten des Verwaltungsrats und 
CEO a.i. ernannt. Die Mitglieder werden jährlich je 
einzeln durch die Generalversammlung für ein Jahr 
gewählt. Der CFO wird in der Regel zu den Sitzungen 
des Nominations- und Vergütungsausschusses einge-
laden. Die dem Ausschuss nicht angehörenden Mit-
glieder des Verwaltungsrats nahmen im Berichtsjahr 
nicht an den Sitzungen des Ausschusses teil. Davon 
ausgenommen ist der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, welcher im Berichtsjahr am gesamten Re-
krutierungsverfahren für den neuen CFO (vgl. Seite 66 
Ziff. 3.4.2.1) teilgenommen hat. Die dem Ausschuss 

www.arbonia.com/de/unternehmen/organisation
www.arbonia.com/de/unternehmen/corporate-governance
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Plan wird das Netto-Verwaltungsratshonorar, d.h. das 
Verwaltungsratshonorar abzüglich der Pauschalspe-
sen und Quellensteuern, zu mindestens 50% in ge-
sperrten Arbonia Aktien ausgerichtet. Bei Verwal-
tungsräten mit Wohnsitz in der Europäischen Union 
wird die schweizerische Quellensteuer als Barvergü-
tung abgerechnet. Die Ermittlung der Anzahl Aktien 
erfolgt auf Basis des volumengewichteten durch-
schnittlichen Börsenkurses von 20 Handelstagen ab-
züglich eines Abschlags von 20% für die Sperrfrist. 
Die 20-tägige Handelsperiode zur Ermittlung des Fair 
Market Value beginnt spätestens am 10. Handelstag 
nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse. Die 
so zugeteilten Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 
4 Jahren, welche jedoch bei Ausscheiden aus dem 
Verwaltungsrat aufgehoben werden kann.
 
Für die Mitglieder des Verwaltungsrats besteht kein 
Optionenprogramm bei der Arbonia.

3.5 Sitzungsgelder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine Sit-
zungsgelder. Für die Vorbereitung und die Teilnahme 
an den ordentlichen und den ausserordentlichen Sit-
zungen des Verwaltungsrats, des Prüfungsausschus-
ses und des Nominations- und Vergütungsausschus-
ses werden keine weiteren Vergütungen entrichtet.

3.6 Darlehen und Kredite

Gemäss Art. 26 der Statuten (www.arbonia.com/de/
unternehmen/corporate-governance) werden keine 
Darlehen und Kredite, Vorsorgeleistungen ausserhalb 
der beruflichen Vorsorge oder Sicherheiten an die  
Mit  glieder des Verwaltungsrats gewährt. Davon aus-
  ge nommen sind Bevorschussungen von sozial - 
ver sicherungs- und steuerrechtlichen Abgaben bei 
quellen steuerpflichtigen Personen. Von dieser 
Ausnahmer e gelung hat im Berichtsjahr der Präsident 
des Verwaltungsrats Gebrauch gemacht, wobei  
per 31.12.2018 keine Bevorschussungen ausstehend 
waren.

Die Honorare der Verwaltungsräte werden periodisch 
überprüft und wurden letztmals im Jahr 2015 (in Be-
zug auf den Verwaltungsratspräsidenten) angepasst.
 

3.2 Variable Vergütung

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine va-
riable Vergütung.

3.3 Spesen und Sachleistungen

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten Pauschal-
spesen. Der Verwaltungsratspräsident erhält Pauschal-
spesen im Betrag von CHF 15‘000 p.a., Verwaltungs-
ratsmitglieder mit Wohnsitz in der Schweiz erhalten 
Pauschalspesen im Betrag von CHF 6‘000 p.a. und 
Verwaltungsratsmitglieder mit Wohnsitz ausserhalb 
der Schweiz erhalten Pauschalspesen im Betrag von 
CHF 12‘000 p.a.

Diese Spesen decken Kleinausgaben und Reisekosten 
innerhalb der Schweiz ab. Kosten für Auslandsreisen 
und Übernachtungen werden von der Gesellschaft 
getragen. Die Spesen sind in den ausgewiesenen an-
deren Vergütungen der Amtsperiode enthalten. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine Sach-
leistungen.
 

3.4 Aktien und Optionen

Die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungs-
rats, einschliesslich der Vergütungen an die Mitglieder 
von Ausschüssen, erfolgen mindestens zu 50% in ge-
sperrten Arbonia Aktien. Die restlichen 50% können 
entweder in bar oder maximal bis zu weiteren 30% in 
gesperrten Arbonia Aktien bezogen werden. Verwal-
tungsräte, welche ihren Wohnsitz ausserhalb der 
Schweiz und der Europäischen Union haben, erhalten 
das gesamte Verwaltungsratshonorar in bar ausbezahlt.

Durch die teilweise Ausrichtung des Verwaltungs-
ratshonorars in Form von gesperrten Aktien soll das 
Anreizsystem auf das langfristige Wohlergehen des 
Unternehmens, eine risikogerechte Unternehmens-
führung und eine Gleichschaltung mit den Aktionärs- 
interessen ausgerichtet werden. Gemäss dem vom 
Verwaltungsrat genehmigten Board Member Share 

www.arbonia.com/de/unternehmen/corporate-governance
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nia Gruppe bereits erstmals eine Funktionsbewertung 
durchgeführt, auch hier waren die Funktionen von 
CEO und Verwaltungsrat ausgenommen. Basierend 
auf den Job Grades wurden die einbezogenen Funkti-
onen landesspezifisch mit vergleichbaren Funktionen 
international tätiger Firmen in den Hay-Datenbanken 
verglichen, um einen fairen externen Lohnvergleich 
durchführen zu können. Die Arbonia Gruppe hat die-
ses Projekt u.a. mit dem Ziel durchgeführt, durch ein 
faires und marktgerechtes Vergütungssystem die Ge-
schäftsleitungsmitglieder langfristig an das Unterneh-
men zu binden.

Die fixe Vergütung der Konzernleitungsmitglieder 
wird in bar, jene des Delegierten des Verwaltungsrats 
und CEO a.i. in bar und in Aktien, ausbezahlt. Im Be-
richtsjahr setzte sich die dem Delegierten des Verwal-
tungsrats und CEO a.i. ausbezahlte fixe Vergütung 
aus einem Baranteil in Höhe von CHF 280‘000 sowie 
60‘000 Aktien zusammen. Die Aktien unterliegen den 
Bestimmungen des Aktienbeteiligungsprogramms 
(vgl. Ziffer 4.4) und sind für vier Jahre gesperrt.

4.2 Variable Vergütung

Die variable Vergütung beträgt bei Mitgliedern der 
Konzernleitung im Berichtsjahr bis zu 55% der fixen 
Vergütung. Der heutige Verwaltungsratspräsident und 
Delegierte des Verwaltungsrats verzichtet in seiner 
Funktion als CEO a.i. auf eine variable Vergütung.

Gemäss dem im Berichtsjahr geltenden Bonusregle-
ment ist die Höhe der variablen Vergütung von der Er-
reichung finanzieller Ziele abhängig. Bei 100 %iger 
Zielerreichung erhält ein Mitglied der Konzernleitung 
die einzelvertraglich bestimmte variable Vergütung 
(Nominalbonus). Die finanziellen Ziele werden gemäss 
ihrem Zielerreichungsgrad bewertet, wobei im besten 
Fall 125% der betreffenden Bonuskomponente er-
reicht werden können. Bei einer 125%iger Zielerrei-
chung einer Bonuskomponente wird für diese anteils-
mässig 150% des Nominalbonus ausbezahlt. Generell 
gilt, dass, wenn ein finanzielles Ziel nicht zu mindes-
tens 75% erreicht wird, die entsprechende Bonus- 
komponente vollständig entfällt. Im Berichtsjahr wur-
den für die Mitglieder der Konzernleitung quantitative 
Ziele in Bezug auf organisches Wachstum, EBITDA-Mar-
ge, Cash Flow from Operations, Return on Assets, Un-
ternehmensergebnis und Holdingkosten festgesetzt.

3.7 Vergütungen, Darlehen und Kredite 
an nahestehende Personen

Es werden weder Darlehen noch Kredite an naheste-
hende Personen der Mitglieder des Verwaltungsrats 
gewährt. Weiter werden keine Vergütungen an nahe-
stehende Personen der Mitglieder des Verwaltungs-
rats ausgerichtet.

3.8 Antrittsprämien und  
Abgangsentschädigungen

Dem Verwaltungsrat werden weder Antrittsprämien 
noch Abgangsentschädigungen gewährt.

4. Die Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat hat im Jahr 2016 beschlossen, die 
Abstimmungen über die Vergütungen künftig retro- 
spektiv durchzuführen. Anlässlich der Generalver-
sammlung vom 12. April 2019 wird über den Gesamt-
betrag der Mitglieder der Konzernleitung für das Ge-
schäftsjahr 2018 retrospektiv abgestimmt. Der 
Verwaltungsrat wird am 12. April 2019 den Antrag 
stellen, die Gesamtvergütung der Konzernleitung in 
der Höhe von CHF 4‘984‘000 retrospektiv für das Ge-
schäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Die Vergütung der Konzernleitung wird gemäss der 
Kompetenzregelung vom Nominations- und Vergü-
tungsausschuss beantragt und vom Verwaltungsrat 
festgelegt. Sie setzt sich aus folgenden Bestandteilen 
zusammen:

4.1 Fixe Vergütung

Die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung ist 
abhängig von der individuellen Funktion sowie der 
Qualifikation und der Erfahrung des Funktionsinha-
bers. Im Berichtsjahr wurde eine Funktionsbewertung 
für Management- und Konzernschlüsselfunktionen 
mittels des HAY-Funktionsbewertungssystems durch-
geführt. Diese Funktionen sind anschliessend einem 
der neu definierten Arbonia Job Grades zugeordnet 
worden. Ausgenommen von dieser Funktionsbewer-
tung waren die Funktion des CEOs und die Funktio-
nen des Verwaltungsrates. Im Jahr 2014 hat die Arbo-
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Im Berichtsjahr erhielt ein Konzernleitungsmitglied 
aufgrund ausserordentlicher Leistungen und ausseror-
dentlicher Mehrarbeit 63% des vertraglich vereinbar-
ten Nominalbonus, obwohl die divisionalen 
finanziellen Ziele nicht zum gleichen Prozentsatz er-
reicht waren.
 

4.3 Spesen und Sachleistungen
Die Mitglieder der Konzernleitung erhalten Pauschal-
spesen im Betrag von CHF 21‘600 p.a. Die Pauschal-
spesen des Delegierten des Verwaltungsrats und CEO 
a.i. belaufen sich auf CHF 6‘600 p.a.

Weiterhin werden den Mitgliedern der Konzernlei-
tung ein Geschäftsfahrzeug und ein Mobiltelefon zur 
Verfügung gestellt. Der Privatanteil des Geschäfts-
fahrzeugs wird den Mitgliedern der Konzernleitung 
gemäss den jeweils für das Land gültigen steuerrecht-
lichen Vorschriften angerechnet.

4.4 Aktien und Optionen

Die Auszahlung der variablen Vergütung erfolgte im 
Berichtsjahr zu 50% in bar und zu 50% in Form einer 
Aktienzuteilung gemäss dem vom Verwaltungsrat ge-
nehmigten Aktienbeteiligungsprogramm vom 1. Mai 
2014. Die Ermittlung der Anzahl Aktien erfolgt auf 
Basis des volumengewichteten durchschnittlichen 
Börsenkurses von 20 Handelstagen abzüglich eines 
Abschlags von 20% für die Sperrfrist. Die 20-tägige 
Handelsperiode zur Ermittlung des Fair Market Value 
beginnt spätestens am 10. Handelstag nach der Ver-
öffentlichung der Jahresergebnisse. Die Aktien unter-
liegen einer vierjährigen Veräusserungssperrfrist, wel-
che bei einem Ausscheiden grundsätzlich bestehen 
bleibt. Der Verwaltungsrat kann jedoch die Veräusse-
rungssperre der unter dem Beteiligungsprogramm zu-
geteilten Aktien in bestimmten Fällen, u.a. im Falle 
eines Kontrollwechsels, aufheben.

Für die Mitglieder der Konzernleitung besteht kein 
Optionenprogramm bei der Arbonia.
 

4.5 Vergünstigungen

Die Mitglieder der Konzernleitung können, genau wie 
alle anderen Mitarbeitenden, von verschiedenen  
Mitarbeitendenvergünstigungen profitieren, z.B. von 
um 20% vergünstigten REKA-Checks bis maximal 
CHF 600 (nur Mitglieder mit Schweizer Arbeitsverträ-
gen) oder von Rabatten beim Bezug von Arbonia Pro-
dukten.

4.6 Darlehen und Kredite

Gemäss Art. 26 der Statuten (www.arbonia.com/de/
unternehmen/corporate-governance) werden keine 
Darlehen und Kredite, Vorsorgeleistungen ausserhalb 
der beruflichen Vorsorge oder Sicherheiten an die Mit-
glieder der Konzernleitung gewährt. Davon ausge-
nommen sind Bevorschussungen von sozialversiche-
rungs- und steuerrechtlichen Abgaben bei 
quellensteuerpflichtigen Personen. Von dieser Aus-
nahmeregelung hat im Berichtsjahr der Delegierte des 
Verwaltungsrats und CEO a.i. Gebrauch gemacht, 
wobei per 31.12.2018 keine Bevorschussungen aus-
stehend waren.

4.7 Vertragsdauer

Die Verträge der Mitglieder der Konzernleitung sind, 
mit einer Ausnahme, auf unbefristete Dauer mit einer 
Kündigungsfrist von 6 Monaten abgeschlossen. Ein 
Mitglied der Konzernleitung hat einen auf unbefriste-
te Dauer abgeschlossenen Arbeitsvertrag, welcher 
eine Kündigungsfrist von 12 Monaten vorsieht.

4.8 Vergütungen, Darlehen und Kredite 
an nahestehende Personen

Es werden weder Darlehen noch Kredite an naheste-
hende Personen der Mitglieder der Konzernleitung 
gewährt. Weiter werden keine Vergütungen an nahe-
stehende Personen der Mitglieder der Konzernleitung 
ausgerichtet.

www.arbonia.com/de/unternehmen/corporate-governance
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4.9 Antrittsprämien, Abgangsentschädi-
gungen und Kontrollwechselklauseln

Kein Mitglied der Konzernleitung hat Anspruch auf 
eine Antrittsprämie, eine Abgangsentschädigung 
oder eine Vergütung infolge eines Kontrollwechsels 
(«goldener Fallschirm»).
 

4.10 Vorsorgeleistungen
Die Mitglieder der Konzernleitung mit Schweizer Ar-
beitsverträgen sind in der Arbonia Vorsorge sowie in 
der Arbonia Kadervorsorge versichert. In der Arbonia 
Kadervorsorge werden der in der Basisvorsorge nicht 
versicherte Fixlohn sowie 80% des vertraglichen No-
minalbonus gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidi-
tät versichert. Der maximal zu berücksichtigende Lohn 
inkl. Bonus wird gemäss BVG auf CHF 846‘000 (Stand 
1. Januar 2018, entspricht dem 10-fachen oberen 
BVG-Grenzbetrag) begrenzt, der versicherte Lohn 
inkl. Anteil Bonus auf CHF 636‘800 (Stand 1. Januar 
2018). Der Arbeitgeberanteil ist in allen drei zur Wahl 
stehenden Plänen konstant und beträgt 25% (Stand 
1. Januar 2018) des versicherten Lohnes. Der Dele-
gierte des Verwaltungsrats und CEO a.i. ist nicht in 
der Arbonia Kadervorsorge versichert. Das einzige 
Mitglied der Konzernleitung mit einem deutschen Ar-
beitsvertrag hat eine Vorsorgezusage nach den Regu-
larien des Essener Verbands.
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2018

2018 ausgeübte  
Funktionen

Honorar 
Baranteil

Honorar 
Aktien

Aufwendungen 
für Vorsorge1

Andere  
Vergütungen2 

Total

in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF

Alexander von Witzleben3 Präsident
CEO
Mitglied PA
Mitglied NVA

120 148 15 15 298

Peter Barandun Vizepräsident
Vorsitz NVA

29 86 6 6 127

Peter E. Bodmer4,5 Mitglied
Mitglied PA

20 61 0 121 202

Markus Oppliger Mitglied
Vorsitz PA

39 49 5 6 99

Heinz Haller Mitglied 
Mitglied NVA

20 60 4 6 90

Michael Pieper Mitglied 18 52 2 6 78

Thomas Lozser Mitglied 59 0 4 12 75

Rudolf Huber Mitglied bis 20.4.18 10 12 1 2 25

Total Vergütungen an  
Mitglieder des Verwaltungsrats

315 468 37 174 994

1  Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
2  Pauschalspesen
3  Die Vergütungen an Alexander von Witzleben in 2018 als Verwaltungsratspräsident sind in dieser Tabelle enthalten. Die Vergütung als CEO a.i. 

von insgesamt CHF 1‘369‘275 ist in den Vergütungen der Konzernleitung in Kapitel 6.2 beinhaltet.
4  Die Vergütungen an Peter E. Bodmer für die Amtsperiode 2018/2019 werden an die Beka-Küsnacht AG ausgerichtet, welche für die Abrech-

nung und Abführung der Sozialabgaben zuständig ist.
5  Beinhaltet unter «Andere Vergütungen» CHF 115‘000 Maklerprovision für Dienstleistungen von Peter E. Bodmer als Makler beim Verkauf eines 

Grundstücks in der Schweiz.

B An die Mitglieder des Verwaltungs-
rates und der Konzernleitung 
geleistete Vergütungen in 2018

5. Verwaltungsrat 

5.1 Veränderungen im Verwaltungsrat

Auf Ende des Amtsjahres 2017/2018 hat sich Dr. Ru-
dolf Huber entschieden, auf seine Wiederwahl in den 
Verwaltungsrat zu verzichten. Damit reduzierte sich 
die Anzahl Verwaltungsräte auf sieben Mitglieder. 
Weitere Änderungen gab es im Vergleich zum Vorjahr 
keine. Das heisst, Alexander von Witzleben ist Präsi-
dent und Peter Barandun Vizepräsident des Verwal-
tungsrats. Alexander von Witzleben ist seit 1. Juli 
2015 Delegierter des Verwaltungsrats und CEO a.i.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 hat sich das  
Gesamthonorar des Verwaltungsrats trotz der oben 
beschriebenen Reduktion der Anzahl Verwaltungsräte 
nicht verringert, sondern leicht erhöht. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass im Berichtsjahr Peter E. Bodmer 
bzw. die BEKA Group im Zusammenhang mit dem 
Verkauf eines nicht betriebsnotwendigen Grundstücks 
einmalig für die Arbonia als Makler tätig war und hier-
für mit einem Betrag von CHF 115‘000 (inkl. Spesen) 
entschädigt worden ist. Die Höhe der vorgenannten 
Entschädigung war unmittelbar von der Höhe des er-
zielten Grundstücksverkaufspreises abhängig. Der 
Verwaltungsrat hat diesem Maklervertrag zuge-
stimmt, wobei sich Peter E. Bodmer bei der Beschluss-
fassung im Ausstand befand.

5.2 Tabellarische Darstellung 
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2017

2017 ausgeübte  
Funktionen

Honorar 
Baranteil

Honorar 
Aktien

Aufwendungen 
für Vorsorge1

Andere  
Vergütungen2 

Total

in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF

Alexander von Witzleben3 Präsident
CEO
Mitglied PA
Mitglied NVA

120 150 14 15 299

Peter Barandun Vizepräsident
Vorsitz NVA

40 73 6 6 125

Peter E. Bodmer4 Mitglied
Mitglied PA

31 47 0 6 84

Markus Oppliger Mitglied
Vorsitz PA

39 49 5 6 99

Heinz Haller Mitglied 
Mitglied NVA

28 51 4 6 89

Michael Pieper Mitglied 24 44 2 6 76

Thomas Lozser Mitglied 60 0 4 12 76

Rudolf Huber Mitglied 40 26 4 6 76

Christian Stambach5 Mitglied bis 28.4.17 9 11 1 2 23

Total Vergütungen an  
Mitglieder des Verwaltungsrats

391 451 40 65 947

1  Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen
2  Pauschalspesen
3  Die Vergütungen an Alexander von Witzleben in 2017 als Verwaltungsratspräsident sind in dieser Tabelle enthalten. Die Vergütung als CEO von 

insgesamt CHF 1‘369‘119 ist in den Vergütungen der Konzernleitung in Kapitel 6.2 beinhaltet..
4  Die Vergütungen an Peter E. Bodmer für die Amtsperiode 2017/2018 werden an die Beka-Küsnacht AG ausgerichtet, welche für die Abrechnung 

und Abführung der Sozialabgaben zuständig ist.
5  Christian Stambach ist Partner der Kanzlei Bratschi AG (vormals Bratschi Wiederkehr & Buob AG), welche bis zum 28.4.17 zu marktüblichen 

Konditionen verschiedene Rechtsberatungsdienstleistungen für Arbonia erbracht hat, die nicht im Zusammenhang mit seinem Verwaltungsrats-
mandat standen.
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nung von Ulrich Bornkessel zum Leiter der neuen Divi-
sion Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und da-
mit zum Mitglied der Konzernleitung. Dadurch 
erhöhte sich die Anzahl Konzernleitungsmitglieder 
gegenüber dem Vorjahr von fünf auf sechs.
 
Trotz der Vergrösserung der Konzernleitung um ein 
Mitglied hat sich die Gesamtvergütung der Mitglieder 
der Konzernleitung gegenüber dem Vorjahr nicht we-
sentlich verändert. Zwar erhöhte sich die Basisvergü-
tung, doch aufgrund der im Berichtsjahr im Verhältnis 
zum Vorjahr niedriger ausgefallenen variablen Vergü-
tung blieb die Höhe der Gesamtvergütung in etwa 
gleich.

6. Konzernleitung

6.1 Veränderungen in der  
Konzernleitung

Alexander von Witzleben ist seit dem 1. Juli 2015, als 
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO a.i., Vorsit-
zender der Konzernleitung.

Mit Datum 1. Januar 2018 wurde die frühere Division 
Gebäudetechnik aufgespalten in die Division Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und die Division 
Sanitär. Mit dieser Aufspaltung einher ging die Ernen-

6.2 Tabellarische Darstellung

2018 2017

Konzern- 
leitung3

davon an
Alexander von 

Witzleben, 
CEO a.i.

Konzern- 
leitung3

davon an
Alexander von 

Witzleben, 
CEO a.i.

in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF

Basisvergütung (Baranteil) 2 076 280 1 784 280

Basisvergütung (Aktien) 1 000 1 000 999 999

Variable Vergütung (Baranteil) 410 530

Variable Vergütung (Aktien) 512 700

Honorare 111

Aufwendungen für Vorsorge 1 757 83 689 83

Andere Vergütungen 2 118 7 110 7

Total 4 984 1 370 4 812 1 369

Anzahl Mitglieder 6 5

1  Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen, berufliche Vorsorge, Unfall- und Krankenversicherung
2  Beinhaltet Pauschalspesen, Privatanteil Geschäftsfahrzeug bzw. Fahrzeugpauschale sowie weitere Dienst- und Sachleistungen
3  Die Vergütung von Knut Bartsch wird in Euro ausgerichtet. Der zugrunde gelegte Umrechnungskurs ist 1.15 für 2018 und 1.11 für 2017. 
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Bericht der Revisionsstelle 
An die Generalversammlung der Arbonia AG, Arbon

Wir haben den Vergütungsbericht (Seiten 75 - 84) der Arbonia AG für das am
31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Prüfung beschränkte sich dabei auf die Angaben 
nach Art. 14-16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften 
(VegüV) unter den Ziffern 3.6, 4.6, 5.2 und 6.2 des Vergütungsberichts.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten 
Aktiengesellschaften (VegüV) verantwortlich. Zudem obliegt ihm die Verantwortung für die Ausgestaltung der 
Vergütungsgrundsätze und die Festlegung der einzelnen Vergütungen.

Verantwortung des Prüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zum beigefügten Vergütungsbericht 
abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards durchgeführt. 
Nach diesen Standards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht dem 
Gesetz und den Art. 14 – 16 der VegüV entspricht.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 
Vergütungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergütungen, Darlehen und Krediten gemäss Art. 14 – 16 VegüV 
zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst 
die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Vergütungsbericht ein. Diese Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Bewertungsmethoden von Vergütungselementen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht der Vergütungsbericht der Arbonia AG für das am 31. Dezember 2018
abgeschlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und den Art. 14 – 16 der VegüV.

KPMG AG

Kurt Stocker Oliver Eggenberger
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

St. Gallen, 19. Februar 2019

KPMG AG, Bogenstrasse 7, Postfach, CH-9001 St. Gallen

KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), einer juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.




